
Reisekonditionen
Allgemeine Geschäfts- und Reisevertragsbedin-
gungen der Firma  France Naturelle GmbH (nach-
folgend „FN“ genannt)

§ 1 Abschluss des Reisevertrages
 1. Die Annahme des Reisevertrages nach der Bu-
chung des Kunden erfolgt durch FN durch die 
schriftliche Buchungsbestätigung mit Reisetermin 
und Reisepreis. Werden mehrere Reiseteilnehmer 
angemeldet, steht der anmeldende Reiseteilneh-
mer für die Verpflichtungen der übrigen Reiseteil-
nehmer ein, sofern dies ausdrücklich und geson-
dert erklärt wurde.

2. Innerhalb von 7 Kalendertagen nach Eingang der  
Anmeldung erhält der Reiseteilnehmer eine Bu-
chungsbestätigung, die alle wesentlichen Angaben 
der Reise enthält. 
3. Sollte der Inhalt der Buchungsbestätigung aus-
nahmsweise von dem Inhalt der Reiseanmeldung 
abweichen, ist FN für 10 Kalendertage an das neue 
Angebot gebunden. Der Reisevertrag kommt mit 
dem Inhalt des neuen Angebots zustande, wenn Sie 
innerhalb dieser Frist das Angebot annehmen.

§ 2 Leistungen
1. Die Leistungsverpflichtung von FN ergibt sich 
ausschließlich aus dem Inhalt der Buchungs-
bestätigung. Zusätzliche Absprachen, die die 
Leistungen des Leistungspakets erweitern, bedür-
fen der Bestätigung. 

2. Leistungen, die als Fremdleistungen direkt vom 
Reiseteilnehmer bei Drittunternehmen oder durch 
Vermittlung über FN gebucht werden (z.B. Hotel-
tipps als Zwischenstation vor der Anreise), gehören 
nicht zum Leistungsumfang von FN.

3. Die Anreise und Transport vor Ort sowie die im 
mitgelieferten Reiseführer genannten Infrastruk-
turbetriebe, die nicht im Leistungsbeschrieb (Rei-
seangebot) erwähnt sind (Restaurants, Museen, 
Weingüter etc.) sind auf eigene Rechnung und Ge-
fahr zu tätigen. FN übernimmt für diese Betriebe 
keine Haftung für den Betrieb, Öffnungszeiten 
oder Schäden irgendwelcher Art. 

§ 3 Leistungsänderungen
Abweichungen und Änderungen einzelner Rei-
seleistungen vom Inhalt des Reisevertrages, die 
nach Vertragsabschluss notwendig werden und die 
von FN nicht wider Treu und Glauben herbeige-
führt wurden, sind nur zulässig, soweit diese Ände-
rungen oder Abweichungen nicht erheblich sind 
und den Gesamtzuschnitt der gebuchten Reise 
nicht beeinträchtigen. Eine zulässige Änderung ei-
ner wesentlichen Reiseleistung oder eine zulässige 
Absage der Reise wird dem Reiseteilnehmer von 
FN unverzüglich nach Kenntniserlangung erklärt. 
Bei einer erheblichen Änderung einer wesent-
lichen Reiseleistung ist der Reiseteilnehmer be-
rechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, oder die Teil-
nahme an einer mindestens gleichwertigen Reise 
zu verlangen, wenn FN in der Lage ist, eine solche 
Reise ohne Mehrpreis aus seinem Angebot anzu-
bieten. Diese Rechte müssen gegenüber FN unver-
züglich nach Erklärung der Änderung der Reise 
geltend gemacht werden. 

§ 4 Bezahlung
1. Bei Vertragsschluss wird eine Anzahlung von 
20 % des Reisepreises fällig. Die Restzahlung wird 
spätestens 30 Kalendertage vor Reiseantritt fäl-
lig. Erfolgt die Anmeldung weniger als 30 Kalen-
dertage vor Reisebeginn, ist der Reisepreis in vol-
ler Höhe bei Vertragsschluss sofort fällig. Werden 
fällige Zahlungen nicht oder nicht vollständig ge-
leistet, kann FN nach erfolgloser Mahnung vom 
Reisevertrag zurücktreten, soweit nicht zu diesem 
Zeitpunkt bereits ein erheblicher Reisemangel vor-
handen ist. FN kann als Entschädigung Rücktritts-
gebühren gem. § 5 Abs. 1 verlangen.

2. Die Reiseunterlagen werden dem Reiseteilneh-
mer nach vollständiger Bezahlung des Reisepreises 
ausgehändigt. 

3. Werden einzelne Leistungen aus dem Reisepak-
et nicht in Anspruch genommen, so entsteht hier-
durch kein Anspruch auf anteilige Rückerstattung 
des Reisepreises. FN behält sich aber vor, Erstat-
tungen von Leistungsträgern oder Einnahmen aus 
anderweitiger Verwendung der Leistung an den 
Reiseteilnehmer weiterzugeben. 

§ 5 Rücktritt durch den Kunden, Umbuchung, Er-
satzperson

1. Der Reiseteilnehmer kann jederzeit vor Reisebe-
ginn durch Erklärung (Schriftform empfohlen) von 
der Reise zurücktreten. Bei Rücktritt von der Rei-
se oder Nichtantritt der Reise kann FN angemes-
senen Ersatz für getroffene Reisevorkehrungen und 
Aufwendungen verlangen. Die Erklärung ist FN ge-

genüber abzugeben. Im Falle des Rücktritts gelten 
folgende pauschale Rücktrittsgebühren:  

bis 61 Tage vor Reiseantritt 5 % des Reisepreises
vom 60. – 30. Tag vor Reiseantritt 20 % des Reise-
preises
vom 29. – 15. Tag vor Reiseantritt 50 % des Reise-
preises
vom 14. – 0. Tag vor Reiseantritt 80 % des Reise-
preises.

Als Stichtag für die Berechnung der Frist gilt der 
Zugang der Rücktrittserklärung bei FN. Bei Be-
rechnung des Ersatzes werden gewöhnlich ersparte 
Aufwendungen und die anderweitige Verwendung 
der Reiseleistungen berücksichtigt. Hiervon unbe-
einträchtigt bleibt das Recht des Reiseteilnehmers 
bei Nachweis wesentlich geringerer Kosten eine 
Herabsetzung der Pauschale zu verlangen.

2. Umbuchungswünsche können, soweit möglich, 
nur nach Rücktritt vom Reisevertrag zu Bedin-
gungen gem. § 5 (1) und gleichzeitiger Neuanmel-
dung durchgeführt werden. Dies gilt nicht bei Um-
buchungswünschen, die nur geringfügige Kosten 
verursachen. Bis zu Reisebeginn kann der Reise-
teilnehmer verlangen, dass statt ihm ein Dritter in 
die Rechte und Pflichten aus dem Reisevertrag ein-
tritt. Tritt ein Dritter in den Vertrag ein, so haften 
der Reiseteilnehmer und der Dritte FN gegenüber 
als Gesamtschuldner für den Reisepreis und die 
durch den Eintritt des Dritten entstehenden Mehr-
kosten. 

§ 6 Beanstandungen/Gewährleistungen
1. Der Reiseteilnehmer kann bei nicht vertragsge-
mäßer Erbringung der Reise Abhilfe verlangen. FN 
hat das Recht, Abhilfe in Form einer höher- oder 
gleichwertigen Ersatzleistung zu erbringen. Bei 
einem unverhältnismäßigen Aufwand kann FN 
aber die Abhilfe verweigern. 

Sollten wider Erwarten Beanstandungen z.B. bei 
Mängeln vorliegen, sind diese FN unverzüglich 
anzuzeigen und Abhilfe zu verlangen oder Gewähr-
leistungs- und Schadensersatzansprüche anzumel-
den. Der Reiseteilnehmer verpflichtet sich, alles 
Zumutbare zu tun, um bei der Beseitigung der Stö-
rung behilflich zu sein und den FN entstandenen 
Schaden so gering wie möglich zu halten. Der Kon-
takt mit FN hat unter der in den Reiseunterlagen 
angegebenen Adresse zu erfolgen. Vertragspartner 
von FN vor Ort sind nicht berechtigt, Mängel an-
zuerkennen. 

2. Für die Dauer einer nicht vertragsgemäßen Er-
bringung der Reise kann der Reiseteilnehmer nach 
eine entsprechende Herabsetzung des Reisepreises 
verlangen (Minderung). Zur Wahrung der Rechte 
empfehlen wir, Mängel schriftlich anzuzeigen.

3. Wird eine Reise infolge eines Mangels erheb-
lich beeinträchtigt und leistet FN innerhalb ei-
ner angemessenen Frist keine Abhilfe, so kann der 
Reiseteilnehmer im Rahmen der gesetzlichen Be-
stimmungen den Reisevertrag kündigen. Die Kün-
digung empfehlen wir schriftlich zu tätigen. Das-
selbe gilt, wenn die Reise infolge eines Mangels 
aus wichtigem Grund nachweislich nicht zuzumu-
ten ist. Der Bestimmung einer Frist für die Abhil-
fe bedarf es nicht, wenn die Abhilfe unmöglich ist 
oder von FN verweigert wird oder wenn die sofor-
tige Kündigung des Vertrages aus einem wichtigen 
Grund, den FN zu vertreten hat, gerechtfertigt ist. 
Unberührt bleibt die Vergütungspflicht des Reise-
teilnehmers für den auf  in Anspruch genommene 
Leistungen entfallenden Teils des Reisepreises. 

§ 7 Außergewöhnliche Umstände
Wird die Reise infolge bei Vertragsabschluss nicht 
vorhersehbarer höherer Gewalt (z.B. durch Krieg, 
innere Unruhen, Naturkatastrophen) erheblich er-
schwert, gefährdet oder beeinträchtigt, können so-
wohl der Reiseteilnehmer als auch FN den Reise-
vertrag kündigen. FN zahlt dann den eingezahlten 
Reisepreis unverzüglich zurück, kann jedoch für 
die erbrachte oder noch zu erbringende Reiselei-
stung eine Entschädigung verlangen. 

§ 8 Rücktritt des Reiseveranstalters
FN kann ohne Einhaltung einer Frist oder Form 
vor Antritt der Reise vom Reisevertrag zurücktre-
ten oder nach Antritt der Reise den Reisevertrag 
kündigen, wenn einer der Reiseteilnehmer die 
Durchführung der Reise ungeachtet einer Abmah-
nung von FN nachhaltig stört oder wenn er sich in 
solchem Maße vertragswidrig verhält, dass die so-
fortige Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist. 
Kündigt FN den Reisevertrag, so behält FN den 
Anspruch auf den Reisepreis, muss sich jedoch den 
Wert der ersparten Aufwendungen sowie diejeni-
gen Vorteile anrechnen lassen, die FN aus einer an-
derweitigen Verwendung der nicht in Anspruch 

genommenen Leistungen, einschließlich der ihr 
von den Leistungsträgern gutgebrachten Beträge 
erlangt. Ebenso behält FN den Anspruch auf den 
vollen Reisepreis, wenn einer der Reiseteilnehmer 
bei der Anmeldung in seiner Person liegende Um-
stände verschwiegen hat, die die Teilnahme an der 
Reise ausschließen. Herunter fallen insbesondere 
verschwiegene Vorerkrankungen, geistige und kör-
perliche Gebrechen. 

§ 9 Haftung
1. FN haftet für die gewissenhafte Reisevorberei-
tung; die sorgfältige Auswahl und Überwachung 
der Leistungsträger; die Richtigkeit der Beschrei-
bung aller im Reiseangebot angegebenen Reiselei-
stungen; die ordnungsgemäße Erbringung der ver-
traglich vereinbarten Reiseleistung. 

2. Die vertragliche Haftung der FN für Schäden, 
die nicht Körperschäden sind, ist auf den dreifa-
chen Reisepreis beschränkt

a. soweit dem Reisenden ein Schaden weder 
vorsätzlich noch grob fahrlässig von FN oder 
eines Erfüllungsgehilfen, insbesondere eines 
Leistungsträgers herbeigeführt worden ist oder
b. soweit FN für einen dem Reiseteilnehmer ent-
standenen Schaden allein wegen eines Verschul-
dens des Leistungsträgers verantwortlich ist. 

3. Für Haftungsansprüche gegen FN aus uner-
laubter Handlung, die nicht auf Vorsatz oder gro-
ber Fahrlässigkeit beruhen, haftet FN bei Sach-
schäden bis 4.100 Euro. Übersteigt der dreifache 
Reisepreis diese Summe, ist die Haftung auf die 
Höhe des dreifachen Reisepreises beschränkt. Die 
Haftungshöchstsummen gelten je Reisenden und 
Reise.

4. FN haftet für ein Verschulden der mit der 
Leistungserbringung betrauten Leistungsträ-
ger. FN haftet nicht für Leistungsstörungen, Per-
sonen- oder Sachschäden im Zusammenhang mit 
Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich 
empfohlen werden (z. B. Tipps aus dem Reisefüh-
rer) und die in der allgemeinen oder konkreten 
Leistungsbeschreibung ausdrücklich als Fremd-
leistung gekennzeichnet werden, sowie für Lei-
stungsstörungen, Personen- oder Sachschäden im 
Zusammenhang mit Leistungen, die der Reisende 
ohne Vermittlung von FN direkt z.B. auf Hinweis 
in dem Reiseführer gebucht und in Anspruch ge-
nommen hat. 

FN haftet im Rahmen der Leistungserbringung 
nur für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit. Eine Haf-
tung für die Beteiligung an Sport und Freizeitak-
tivitäten ist ausgeschlossen, soweit FN kein Ver-
schulden trifft. Sport- und andere Geräte sind vor 
der Benutzung auf Zuverlässigkeit und Sicherheit 
zu überprüfen. 

§ 10 Reiserücktrittsversicherung
FN empfiehlt bei der Buchung der Reise den Ab-
schluss einer Reiserücktrittskostenversicherung 
und einer Reisekranken- und Reiseunfallversiche-
rung im Rahmen der dafür geltenden Versiche-
rungsbedingungen vorzunehmen. 

§ 11 Verjährung, Abtretung, Aufrechungsverbot
1. Ihre Ansprüche gegenüber FN wegen nicht ver-
tragsgemäßer Erbringung der Reiseleistungen (§§ 
651 c bis 651 f BGB) sind innerhalb eines Monats 
nach dem vertraglich vorgesehenen Ende der Rei-
se gegenüber FN unter der im Reiseangebot ange-
geben Adresse geltend zu machen. Nach Ablauf 
dieser Frist können Ansprüche nur noch geltend 
gemacht werden, wenn der Reiseteilnehmer ohne 
Verschulden gehindert war, die Frist einzuhalten. 

2. Die Ansprüche gemäß §§ 651 c bis 651 f BGB der 
Reise verjähren in einem Jahr ab dem vertraglich 
vorgesehenen Ende der Reise, sofern der Mangel 
gegenüber FN angezeigt wurde. Dies gilt insbeson-
dere auch für Ansprüche aus der Verletzung von 
vor- und nachvertraglichen Pflichten und den Ne-
benpflichten aus dem Reisevertrag. 

3. Eine Abtretung von Ansprüchen aus dem Reise-
vertrag oder damit zusammenhängenden Ansprü-
chen, gleich aus welchem Rechtsgrund, an Drit-
te, auch an Ehegatten, ist ausgeschlossen. Dies gilt 
auch für Ansprüche aus unerlaubter Handlung. 

§ 12 Sonstiges
1. Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen un-
wirksam sein oder werden, behalten die übrigen 
Bedingungen gleichwohl Gültigkeit und die Wirk-
samkeit des Reisevertrags bleibt unberührt. An-
stelle der unwirksamen Klausel gilt das disposi-
tive Recht.

2. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepu-
blik Deutschland.


